
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einladung zur  
 

ordentlichen Hauptversammlung der 
 
 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA,  
mit dem Sitz in Bad Teinach-Zavelstein 

 

– ISIN DE0006614001 und DE0006614035 – 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Aktionäre und Aktionärinnen, 

 

wir laden Sie zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkin-

gen-Teinach GmbH & Co. KGaA am Donnerstag, den 14. Juli 2022 um 10:30 Uhr ein.  

 

Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre und Aktionärinnen (nachfolgend einheitlich Aktionär) statt. Ort der Hauptversamm-

lung i.S.d. Aktiengesetzes ist: Otto-Neidhart-Allee 5, 75385 Bad Teinach.   

 

Eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung wird live im Internet erfol-

gen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl 

oder durch Vollmachtserteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter. Bitte beachten Sie insbesondere die Regelungen im Abschnitt II. zur weiterhin erforderli-

chen Anmeldung zur Hauptversammlung. 
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I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzern-

abschlusses zum 31. Dezember 2021 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-

Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts 

des Geschäftsjahres 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfas-

sung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkin-

gen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021 

 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten 

Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Gemäß § 286 Absatz 1 Aktienge-

setz (AktG) erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversamm-

lung. 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahres-

abschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezem-

ber 2021 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von EUR 28.148.332,76 

ausweist, festzustellen.  

 

Sämtliche vorstehenden Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der Hauptversamm-

lung an auf www.mineralbrunnen-kgaa.de unter der Rubrik Investor Relations zugäng-

lich und werden während der Hauptversammlung auf diesem Wege zur Verfügung ste-

hen. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanz-

gewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von EUR 28.148.332,76 wie folgt zu verwen-

den: 

 

• Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 für jede der 5.424.755 dividendenbe-

rechtigten Stammaktien für das Geschäftsjahr 2021 

 

(insgesamt EUR 2.712.377,5) 

 

• Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,58 für jede der 2.187.360 dividendenbe-

rechtigten Vorzugsaktien für das Geschäftsjahr 2021 

 

(insgesamt EUR 1.268.668,8) 

 

• Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 24.167.286,46 auf neue Rechnung. 

 

 

http://www.mineralbrunnen-kgaa.de/
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin 

für das Geschäftsjahr 2021 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persön-

lich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 

 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2021 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mit-

gliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2021 amtiert haben, für das Geschäfts-

jahr 2021 Entlastung zu erteilen. 

 

 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2022 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Stuttgart, Zweigniederlassung Saarbrücken, zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht 

des Halbjahresfinanzberichts des Geschäftsjahres 2022 zu wählen. 

 

 

 

II. Teilnahmevoraussetzungen und weitere Informationen 

 

1. Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre  

 

Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft) abgehalten, § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-

, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 

der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020, zuletzt geändert durch 

Artikel 15 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" und 

zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen 

und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. Septem-

ber 2021 („COVID-19-Gesetz“). 

  

Die physische Anwesenheit von Aktionären oder oder ihrer Bevollmächtigter (mit Aus-

nahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) in der Hauptversammlung ist damit 

ausgeschlossen. 
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2. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und Ausübung des 

Stimmrechts; Erfordernis der Anmeldung  

 

Für die Aktionäre erfolgt eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversamm-

lung im Internet unter 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

  

Es können nur diejenigen Aktionäre die gesamte Hauptversammlung im Internet verfol-

gen, die sich in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zur Haupt-

versammlung angemeldet haben. Dies gilt entsprechend für die Ausübung des Stimm-

rechts. Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten die Aktionäre nach ihrer An-

meldung. 

 

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesamten 

Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. 

Hierzu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter 

Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. 

 

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nach-

weisstichtag), d. h. auf den 23. Juni 2022 (0:00 Uhr), zu beziehen. Maßgeblich für die 

Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Versammlung im Internet und zur Ausübung 

des Stimmrechts ist somit der Aktienbesitz zu diesem Stichtag.  

 

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesell-

schaft spätestens am 07. Juli 2022 (24:00 Uhr) unter folgender Adresse zugehen: 

 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: +49 89 30903-74675 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in 

der vorstehend beschriebenen Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen 

oder sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur 

Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung des gesetzlichen Teil-

nahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für den Zuer-

werb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 

keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- oder 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberech-

tigung. 

 

 

3. Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 

 

Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht 

nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch 

durch Bevollmächtigte, z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimm-

rechtsberater oder eine andere Person, vertreten lassen. Voraussetzung für die Aus-

übung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung 

zur Hauptversammlung. 

 

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform oder können elektronisch erfolgen  

und übermittelt werden, indem das unter 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

 

bereitgestellte InvestorPortal genutzt wird. 

 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Akti-

engesetz gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktien-

gesetzlichen Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu 

erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu Be-

vollmächtigenden erfragt werden. 

 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei der Ausübung des 

Stimmrechts durch, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechts-

vertreter vertreten zu lassen. Soweit Aktionäre die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für 

die Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungül-

tig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzu-

stimmen. 

 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter können elektronisch über das InvestorPortal der Gesellschaft unter 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

 

erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Beginn der Abstimmung in der Haupt-

versammlung. Zugangsdaten erhalten die Aktionäre nach ihrer Anmeldung. 

 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html
https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html
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Alternativ können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter unter Verwendung der von der Gesellschaft dafür vorgesehenen 

Vollmachtsformulare erteilt werden. Die Aktionäre erhalten diese Vollmachtsformulare 

mit der Anmeldebestätigung. Die Vollmacht und die Weisungen für den von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen Gründen spätes-

tens bis zum Mittwoch, den 13. Juli 2022 (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende 

Anschrift übersendet werden:  

 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: + 49 (0) 89 30903-74675 

E-Mail: minag-hv2021@computershare.de 

 

4. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 

 

Aktionäre können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer Kommunikation oder 

schriftlich abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Voraus-

setzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl ist die form- und fristgerechte 

Anmeldung zur Hauptversammlung. 

 

Für die elektronische Briefwahl steht das InvestorPortal der Gesellschaft unter 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

 

bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Zugangsda-

ten erhalten die Aktionäre nach ihrer Anmeldung. 

 

Alternativ können die Aktionäre für die Briefwahl auch das mit der Anmeldebestätigung 

zugesandte Formular benutzen. Die schriftlichen Stimmabgaben müssen spätestens bis 

Mittwoch, den 13. Juli 2022 (Tag des Eingangs) bei der Gesellschaft unter der folgen-

den Adresse eingegangen sein: 

 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Telefax: + 49 (0) 89 30903-74675 

E-Mail: minag-hv2021@computershare.de 

 

 

mailto:minag-hv2021@computershare.de
https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html
mailto:minag-hv2021@computershare.de
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5. Ergänzungsverlangen 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht wer-

den. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-

liegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich oder in elektronischer Form ge-

mäß § 126a BGB mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens 

zum Ablauf des 19. Juni 2022 (24:00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen: 

 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 

Investor Relations 

Badstr. 41 

75385 Bad Teinach-Zavelstein 

E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de  

 

 

6. Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 

 

Gegenanträge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen von persönlich haftender 

Gesellschafterin und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und 

Wahlvorschlägen zur Wahl des Abschlussprüfers und des Aufsichtsrats werden – soweit 

sie den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind – bei Nachweis der Aktionärsei-

genschaft unverzüglich im Internet unter 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

 

veröffentlicht, wenn sie mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also 

bis spätestens zum Ablauf des 29. Juni 2022 (24:00 Uhr), der Gesellschaft an die fol-

gende Adresse übersandt wurden: 

 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 

Investor Relations 

Badstr. 41 

75385 Bad Teinach-Zavelstein 

E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de  

 

Nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge 

werden in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt behandelt, wenn der antragstel-

lende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. Das Recht des 

Versammlungsleiters, zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, 

mailto:investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de
https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html
mailto:investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de
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bleibt davon unberührt. 

 

 

7. Fragerecht 

 

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz können zur Hauptversammlung an-

gemeldete Aktionäre ihr Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation ausü-

ben. Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft hat mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats beschlossen, dass Fragen spätestens einen Tag vor der Versammlung im 

Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind, um einen reibungslosen Ablauf 

der Hauptversammlung zu ermöglichen.  

 

Dementsprechend werden nur solche Fragen berücksichtigt, die bis spätestens Mitt-

woch, den 13. Juli 2022 (24:00 Uhr) über das InvestorPortal der Gesellschaft unter 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

 

eingereicht werden. 

 

Die Fragenbeantwortung erfolgt durch die persönlich haftende Gesellschafterin in der 

Hauptversammlung. Dabei entscheidet die persönlich haftende Gesellschafterin gemäß 

§ 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie sie 

Fragen beantwortet. Die persönlich haftende Gesellschafterin behält es sich insoweit 

insbesondere vor, eingereichte Fragen einzeln oder mehrere Fragen zusammengefasst 

zu beantworten und die Reihenfolge der Beantwortung im Interesse aller Aktionäre zu 

bestimmen.  

 

8. Erklärung Widerspruch 

 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert ausgeübt haben, haben abweichend 

von § 245 Nr. 1 AktG die Möglichkeit, ohne Erscheinen in der Hauptversammlung Wi-

derspruch gegen einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der 

elektronischen Kommunikation zu erklären. Die Erklärung des Widerspruchs kann, unter 

Angabe des Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, bis zum Ende der 

Hauptversammlung über das InvestorPortal der Gesellschaft unter  

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

  

erfolgen. 

 

 

 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html
https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html
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III. Informationen zum Datenschutz 

 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung fol-

gende Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Vertretern der Aktionäre 

und Gästen: Kontaktdaten (z. B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die 

von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z. B. Anzahl der Aktien) und Verwal-

tungsdaten (z. B. die Nummer der Anmeldebestätigung). Die Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezo-

gener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversamm-

lung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung 

der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe 

ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur 

Hauptversammlung anmelden.  

 

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzlich personenbezogene Daten in sog. 

„Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Admi-

nistration zu vereinfachen. Dies betrifft z. B. ihre IP-Adresse, den von ihnen verwendeten 

Webbrowser und Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden nach der Durch-

führung der Hauptversammlung gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu 

keinen anderen Zwecken als hier angegeben. 

 

Weitere Informationen zu den Datenschutzgrundsätzen im Bereich der Webpräsenz der 

Gesellschaft können unter https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/datenschutz.html ein-

gesehen werden. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Ver-

antwortlichen lauten: 

 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 

Badstr. 41 

75385 Bad Teinach-Zavelstein 

Telefon: +49 (0) 7053 9262 220 

Telefax: +49 (0) 6841 105 911 1222 

www.mineralbrunnen-kgaa.de 

 

 

 

 

 

 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/datenschutz.html
http://www.mineralbrunnen-kgaa.de/
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Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grund-

sätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu 

diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen 

im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei han-

delt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa Hauptversamm-

lungs-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten per-

sonenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 

notwendig ist. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerver-

zeichnis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in 

die in dem Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen 

von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträ-

gen bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Vertretern 

der Aktionäre gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht we-

niger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann 

gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur 

Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf 

die Hauptversammlung erforderlich. 

 

Aktionäre und Vertreter der Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen 

Daten, die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. 

Zusätzlich haben sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Ein-

schränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen 

und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespei-

cherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungs-

pflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Dar-

über hinaus haben Aktionäre und Vertreter der Aktionäre das Recht auf Übertragung 

sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen Da-

teiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 

 

Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: 

  

datenschutz@mineralbrunnen-kgaa.de  

 

Zudem haben Aktionäre und Vertreter der Aktionäre auch das Recht zur Beschwerde 

bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 

Den Datenschutzbeauftragten der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. 

KGaA erreichen die Aktionäre und Vertreter der Aktionäre unter folgender Adresse: 

 

mailto:datenschutz@mineralbrunnen-kgaa.de
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Rechtsanwalt Hubert Beeck 

Saar-Pfalz-Straße 9 

66424 Homburg/Saar 

Telefax: +49 (0) 6841 9848 5013 

E-Mail: datenschutz@mineralbrunnen-kgaa.de  

 

 

 

Bad Teinach-Zavelstein, im Mai 2022 

 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin: 

Karlsberg International Getränkemanagement GmbH 
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Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverord-

nung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“) 

 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses:  5eda1b1381daec11812f005056888925 

2. Art der Mitteilung:     Einberufung der Hauptversammlung 

 

 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN:  

 Stammaktien:  DE0006614001 

 Vorzugsaktien: DE0006614035 

2. Name des Emittenten:  Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 

 

 

C. Angaben zur Hauptversammlung 

1. Datum der Hauptversammlung: 14.07.2022 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung:  10:30 Uhr MESZ (8:30 Uhr, UTC) 

3. Art der Hauptversammlung:  Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

4. Ort der Hauptversammlung: URL zum InvestorPortal (Internet-Service der Gesell-

schaft) zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild 

und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: 

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relati-

ons/hauptversammlung.html 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengeset-

zes: Otto-Neidhart-Allee 5, 75385 Bad Teinach  

5. Aufzeichnungsdatum:   22.06.2022  

6. Uniform Resource Locator (URL)/Internetseite zur Hauptversammlung:  

https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung.html 

 

 

 

 


